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Vereinsförderrichtlinien der  
Gemeinde Eningen unter Achalm 

 
Stand: 05.05.2023 

 
 

Vereine und ähnliche Organisationen haben eine hohe gesellschaftliche, soziale und kulturelle Be -
deutung für das Gemeinwesen einer Gemeinde. Die Gemeinde Eningen unter Achalm (im Folgenden: 
die Gemeinde) sieht es als öffentliche Aufgabe, die Vereinsarbeit wie auch die Vielfalt der Ver -eine 
und Organisationen zu fördern und dabei das Selbstverwaltungsrecht und die Verantwortung der Ver-
eine zu stärken. Aktives Gemeindeleben ist ohne Vereine nicht denkbar. Daher soll eine enge Zusam-
menarbeit und Partnerschaft der Gemeinde mit den Vereinen die Grundlage der Vereinsförderung 
bilden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit, da die Nachwuchsför-
derung und -gewinnung in einer älter werdenden Gemeinschaft von höchster Priorität sein muss.  
Sofern durch die nachfolgenden Richtlinien Zuschüsse vorgesehen sind, stehen diese unter dem Vor-
behalt der haushaltsmäßigen Bereitstellung. Ein Re chtsanspruch auf Förderung besteht nicht.  
 
Mit Inkrafttreten dieser Vereinsförderrichtlinien entfällt die bisher gewährte Förderung . 
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I. Allgemeine Grundsätze der Förderung  
 
1. Diese Richtlinien regeln die Förderung aller gemeinnütziger Vereine, Vereinigungen, Orts-

gruppen und Verbände mit Sitz in Eningen unter Achalm, wenn sie dem kulturellen, sportli-
chen oder sozialen Wohl der Bevölkerung bzw. der Heimatpflege dienen und sich gemäß 
ihrer Satzung ausschließlich für diesen Zweck gebildet haben. Die Vereinsarbeit muss dem-
entsprechend aus-gerichtet sein und im kulturellen, sportlichen oder sozialen Leben der 
Gemeinde aktiv eingebracht werden. Gleichgestellt sind Vereine, Vereinigungen, Organisa-
tionen und Ortsgruppen, die in Eningen unter Achalm örtlich arbeiten, wenn auch die Trä-
ger überörtlich oder regional ansässig sind. Eine gesonderte Förderung erhält die Freiwil-
lige Feuerwehr, außerhalb dieser Richtlinien.   

 
2. Die Richtlinien gelten nicht für  

 
• Schulfördervereine, 
• Vereine, welchen die Gemeinde auf Grund vertraglicher Verpflichtungen eine finanzi-

elle Beteiligung gewährt (z.B. Glückskäfer, Waldwichtel, Pusteblume) 
• Betriebssportgemeinschaften,  
• politische Parteien, Wählergemeinschaften und Organisat ionen, bei denen überwie-

gend politische Interessen im weitesten Sinne vorherrschen 
• Selbsthilfegruppen 
• Religionsgemeinschaften 
• wirtschaftliche Vereine im Sinne von § 22 BGB 
• örtliche und überörtliche Vereinsbünde (Vereinsringe und dergleichen)  
• Vereine und Organisationen, die überwiegend private Interessen verfolgen.  

 
 Der Verein erhält die finanzielle Förderung im Regelfall frühestens im zweiten Kalender-

jahr, das auf die Gründung folgt.  
 
3. Der Verein muss mindestens 20 Mitglieder haben. Laufende Förderungen nach Abschnitt II. 

1 werden nur in der Höhe gewährt, in der der Verein eigene Einnahmen im vorangegange-
nen Kalenderjahr erzielt hat.  
 

4. Die Zuschüsse sind zweckgebunden. Die Vereine müssen auf Verlangen den Nachweis der 
satzungsgemäßen Verwendung der gewährten Zuschüsse erbringen. Die Gemeinde Enin-
gen unter Achalm behält sich vor, bei einer Nutzungsänderung geförderter Anlagen bzw. 
bei einer zweckentfremdeten Verwendung der gewährten Zuschüsse, diese ganz oder teil-
weise zurückzufordern. 
 

5. Die überwiegende Zahl der Vereinsmitglieder (mehr als 50 %) muss in Eningen wohnhaft 
sein. 
 

6. Die Bereitschaft zur regelmäßigen Mitwirkung an öffentlichen Veranstaltungen bzw. an Ak-
tivitäten der Gemeinde muss vorhanden sein. 
 

7. Die Gesamtfinanzierung des Vereins muss dauerhaft gesichert sein. Die Finanzierung des 
Vereins muss der Gemeinde in begründeten Fällen offengelegt werden.  
 

8. Eine rückwirkende Bezuschussung ist grundsätzlich nicht möglich.  
 

9. Über die Aufnahme von Vereinen in diese Richtlinien ent scheidet der Gemeinderat bzw. 
der dafür zuständige Ausschuss des Gemeinderates.  
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II. Finanzielle Vereinsförderung  

1. Laufende Zuschussarten 

1. Jugendförderung 

Zur Förderung der Jugendarbeit wird für aktive Vereinsmitglieder vom 3. bis zum vollen-
deten 18. Lebensjahr ein besonderer Zuschuss gewährt. Maßgebend sind die Geburts-
jahrgänge, Stichtag ist der 1. Januar des Zuschussjahres. 
 
Voraussetzung hierfür ist ferner, dass der Verein ein an Kinder und Jugendliche regelmä-
ßig gerichtetes Lern- und Freizeitangebot anbietet. Es müssen mindestens 10 Kinder und 
Jugendliche im Verein aktiv sein. Der Zuschuss soll insbesondere eingesetzt werden für 
Übungsleiter, Dirigenten, Gruppenleiter, Fahrtkosten zu Wettkämpfen und Veranstaltun-
gen, Meldegelder usw. 
 
Die Jugendförderung ist zweckgebunden und die Einnahmen und Verwendungszwecke 
sind in den Kassenberichten der Vereine gesondert auszuweisen.  
 
Die Jugendförderung beträgt jährlich pro Kind bzw. Jugendlichem 25,00 €.  
Die Jugendförderung beträgt im Jahr 2023 pro Kind bzw. Jugendlichen 38,00 €. 
 
 
2. Überlassung der HAP-Grieshaber-Halle oder des „Grünen Hof“ 

Jeder Verein mit mehr als 50 Mitgliedern kann einmal jährlich eine gesellschaftliche oder 
kulturelle Veranstaltung in der HAP-Grieshaber-Halle oder im „Grünen Hof“ abhalten. Zu 
den Kosten dieser Veranstaltung gewährt die Gemeinde auf Antrag einen Zuschuss, der 
die für die Räumlichkeit berechnete Grundmiete jedoch nicht übersteigen darf, höchstens 
jedoch 500,00 €. 
Einmal jährlich werden auf Nachweis pro Veranstalter die hälftig en Kosten für den Auf-
wand des Veranstaltungsleiters übernommen. 
Kein Verein hat Anspruch auf einen bestimmten Termin.  
 
 
3. Zuschüsse für Jugendfreizeiten und –zeltlager 

Die Gemeinde gewährt den unter diese Richtlinien fallenden Vereinen, Organisationen 
und in diesem Fall auch örtlichen, christlichen Vereinen, die einer Kirche angeschlossen 
sind, auf Antrag einen Zuschuss für ihre durchgeführten Jugendfreizeiten und -zeltlager. 
Der Zuschuss beträgt 1,50 € pro Jugendlichem und Tag, maximal 500,00 € pro Veranstal-
tung und Jahr. Der Verein erhält nur Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Enin-
gen unter Achalm wohnhaft sind.  
 
 
4. Förderung der Seniorenarbeit 

Jeder Verein mit einer Seniorengruppe, die sich regelmäßig (mindestens einmal im Quar-
tal) trifft und in welcher ein qualifiziertes Programm angeboten wird, erhält einen Sach-
kostenzuschuss in Höhe von 0,50 € pro Person über 65 Jahre und Treffen.  
Für die Durchführung des jährlich einmal stattfindenden ökumenischen Seniorennachmit-
tags in der HAP-Grieshaber-Halle erstattet die Gemeinde die Kosten der Hallenmiete und 
der Getränke der Teilnehmer. 
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5. Förderung von Auslandsbeziehungen 

Die Gemeinde fördert Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Charlieu und 
Calne zwischen Vereinen, Organisationen und Verbänden aus Eningen unter Achalm 
durch die Gewährung von Zuschüssen und organisatorischer Unterstützung. Die Ge-
meinde gewährt bei Gruppenreisen mit mindestens 15 Personen von Vereinen, Organisa-
tionen oder Verbänden einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 2,50 € pro Tag und er-
wachsenem Teilnehmer und 5,00 € pro jugendlichem Teilnehmer, maximal jedoch 250, -- € 
pro Veranstaltung und Jahr.  
 
 
6. Überlassung von gemeindeeigenen Anlagen 

Eine kostenfreie Überlassung von im Eigentum der Gemeinde stehenden (Sport -)Anlagen 
kommt in Betracht, sofern der Nutzer die Anlage(n) entsprechend den Vorgaben der Ge-
meinde auf seine Kosten regelmäßig und fachgerecht betreibt und unterhält.  
Für notwendige Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwendungen, kann die Gemeinde 
gegen Nachweis einen Kostenersatz leisten. 
 

2. Einmalige Zuschussarten  

1. Zuschüsse für vereinseigene Anlagen 

1.1 Erbbaurecht und Erbbauzins 
 
Errichtet ein Verein eine Anlage entsprechend dem Vereinszweck, überlässt die Ge-
meinde den in ihrem Eigentum stehenden Grund und Boden im Erbbaurecht dem betref-
fenden Verein unentgeltlich, sofern andere gemeindliche Interessen der Überlassung 
nicht entgegenstehen. Der abzuschließende Erbbaurechtsvertrag wird grundsätzlich auf 
die Dauer von 50 Jahren abgeschlossen, kann aber nach dieser Frist jeweils in 10 -Jahres-
Schritten verlängert werden. 
 
 
1.2  Investitionszuschüsse für Neubauten und die Sanierung von vereinseigenen Anlagen  
 
Für den Neu-, Um- und Ausbau, energetische Maßnahmen sowie die grundlegende In-
standsetzung von Vereinsanlagen, vereinseigenen Gebäuden und anderen für den Ver-
einsbetrieb notwendigen Anlagen, einschließlich der erforderlichen sanitären E inrichtun-
gen (Umkleideräume, Duschräume etc.) kann ein Investitionszuschuss gewährt werden. 
Zu den energetischen Maßnahmen zählen insbesondere Maßnahmen zur Wärmedäm-
mung (vor allem Außenwände, Dachdämmung, Dämmung der Kellerdecke, der Austausch 
alter und undichter Fenster und Außentüren, der Einbau einer neuen, modernen Heizung, 
etc) an vereinseigenen Gebäuden und Anlagen.  
Der laufende Unterhaltungs- und Betriebsaufwand ist nicht förderfähig.  
 
Der Zuschuss beträgt bis zu maximal 20 % der zuschussfähigen Net to-Baukosten, höchs-
tens 25.000,00 €. 
Anträge auf Investitionszuschüsse müssen bis spätestens 01.08. für das darauffolgende 
Kalender-jahr mit folgenden Unterlagen bei der Gemeindeverwaltung – Haupt- und Ord-
nungsamt eingereicht werden: 
Bauplan 
Baubeschreibung 
Kostenvoranschlag 
Finanzierungsplan 
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Die zuschussfähigen Kosten werden aufgrund der vom Verein vorgelegten Unterlagen 
und der von der Gemeinde zum Zeitpunkt der Antragstellung ermittelten, angemessenen 
Baukosten im Einzelfall festgesetzt. Eigenleistungen der Vereinsmitglieder (Arbeits- und 
Maschinenleistungen) zählen zu den anrechnungsfähigen Baukosten. Die Eigenleistungen 
der Vereinsmitglieder werden mit einem Stundensatz von 15,00 € bewertet.  
 
Für Instandsetzungsmaßnahmen an gewerblich verpachteten Vereinsheimen reduziert 
sich der Zuschuss um die Hälfte. 
 
Die Entscheidung, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe ein derartiger Zuschuss ge-
währt wird, bleibt dem Verwaltungsausschuss als Einzelfallentscheidung vorbehalten.  
 
 
2. Zuschüsse für Geräte mit hohem Wert 

Für die Beschaffung von Geräten, deren einzelner Anschaffungspreis über 2.500,00 € 
liegt, kann ein Zuschuss bis zu 25 % der Gesamtkosten gewährt werden.  
Die Geräte müssen von allen Vereinsmitgliedern genutzt werden können bzw. der Allge-
meinheit des Vereins dienlich sein (z.B. Sportgeräte, Klavier für Probelokal, Geräte, die 
zur Pflege von vereinseigenen Anlagen notwendig sind, Vereinsfahnen und deren Restau-
rierung). 
 
Die Anträge müssen bis zum 01.08. für das darauffolgende Kalenderjahr bei der Gemein-
deverwaltung – Haupt- und Ordnungsamt eingereicht werden.  
Die Gemeinde stellt jährlich einen Gesamtbetrag von 5.000,00 € zur Verfügung.  
 
 
3. Zuschüsse zu Aus- und Fortbildungskosten 

Die Gemeinde gewährt den Vereinen – nicht einzelnen Mitgliedern – für Aus- und Fortbil-
dungslehrgänge einen Zuschuss von 50 % der Kosten und unterstützt die Vereine gegebe-
nenfalls mit der Zurverfügungstellung von geeigneten Schulungsräumen.  
 

3. Zuschüsse zu Mietkosten und Winterdienst  

1. Zuschüsse zu den Mietkosten für Räumlichkeiten zur ausschließlichen  
Erfüllung des Vereinszwecks 

Die Gemeinde gewährt einen jährlichen Mietkostenzuschuss für von der Gemeinde ge-
mietete Räumlichkeiten, die zur ausschließlichen Erfüllung des Vereinszwecks dienen, in 
Höhe von 100 % der von der Gemeinde festgesetzten, ortüblichen Miete.  
 
Vereine, die originäre Aufgaben der Gemeinde erfüllen (z.B. Heimat - und Geschichtsver-
ein, Paul-Jauch-Freundeskreis) bekommen auf Antrag die Bewirtschaftungskosten erlas-
sen. 
 
Für von Dritten gemieteten/gepachteten Räumlichkeiten kann auf Antrag ein Mietzu-
schuss gewährt werden. 
 
1.1 Winterdienst 
 
Der erforderliche Winterdienst zu den vereinseigenen Gebäuden außerhalb der geschlos-
senen Wohnbebauung ohne an Dritte verpachtete Gaststätte wird mit 75 %, alle anderen 
mit 25 % der anfallenden Kosten bezuschusst, sofern hierfür der Bauhof von den betroffe-
nen Vereinen direkt beauftragt wird.  
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III. Ehrengaben und Preise sowie Sachleistungen  
 

1. Ehrenpreise 

Bei bedeutenden Veranstaltungen können die Veranstalter Ehrenpreise von der Ge-
meinde erhalten. Bei bedeutenden Begegnungen im Ausland kann die Gemeinde den örtli-
chen Vereinigungen ein Erinnerungsgeschenk der Gemeinde für den Gastgeber bewilli-
gen. Die Entscheidung darüber obliegt der Verwaltung. Unter bedeutende n Veranstaltun-
gen sind Veranstaltungen und Turniere regionaler, nationaler oder internationaler Art zu 
verstehen, die die Bedeutung und den Namen der Gemeinde über Ihre Grenzen hinaus 
bekannt machen oder der Pflege der Partnerschaft dienen. Die Kosten für die Ehrenpreise 
sollen dabei im Einzelfall 100,-- € nicht überschreiten und können nur einmal jährlich pro 
Verein gewährt werden. 
 

2. Jubiläumsgaben 

Anlässlich des 25-, 50-, 75-, 100- usw. jährigen Bestehens von örtlichen Vereinen und Or-
ganisationen - jedoch nicht von Abteilungen - wird eine Jubiläumsgabe in Höhe des  
5-fachen Betrages der Jubiläumsjahreszahl gewährt.  
Darüber hinaus kann im Einzelfall unter Berücksichtigung der Größe des förderberechtig-
ten Vereins und seiner Jugendarbeit ein Zuschlag gewährt werden. 
Die Mitteilung über das Jubiläum muss der Gemeinde bis 01.08. für das darauffolgende 
Kalender-jahr mitgeteilt werden. 
 

3. Sportlerehrung 

Als Zeichen der Anerkennung und Würdigung besonderer sportlicher Erfolge ehrt die Ge-
meinde alljährlich ihre erfolgreichsten Sportler entsprechend den geltenden Richtlinien 
für die Sportlerehrung 

 

IV. Sonstige Förderungen  
 

1. Entgelte für Verwaltungsleistungen 

Bei Veranstaltungen der örtlichen Vereine werden für notwendige Verwaltungshandlun-
gen (Erlaubnisse, verkehrsrechtliche Anordnungen, Genehmigungen u. ä.) keine Verwal-
tungsgebühren erhoben. 
Die angeforderten Leistungen des Bauhofes sowie Verbrauchskosten für Wasser und 
Strom wer-den in Rechnung gestellt. Die Bauhofleistungen werden mit 50 %, maximal 
500,00 € pro Veranstaltung, bezuschusst. 
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2. Förderung von öffentlichen Veranstaltungen und  
repräsentativen Veranstaltungen 

Die Gemeinde bezuschusst überörtlich bedeutsame Veranstaltungen mit über 2.000 Be-
suchern bzw. Aktiven bzw. mit mindestens 15 teilnehmenden,  örtlichen Vereinen bzw. im 
Falle einer Veranstaltung des Gewerbe- und Handelsvereins mit mindestens 20 örtlichen 
Anbietern. 
 
Ein Zuschuss der Gemeinde wird nur auf Antrag des veranstaltenden Vereins gewährt, 
sofern sich aus der Abrechnung des Vereins ein Abmangel ergibt. Der Zuschuss beträgt 
maximal 1.500.-- € je Veranstaltung und Jahr. Die Gemeinde stellt dem Veranstalter alle 
Leistungen in Rechnung, die dieser beantragt (Leistungen durch den Bauhof, Strom, Was-
ser, etc.). Die Bauhofleistungen wer-den zusätzlich mit 50 %, maximal 500,00 € pro Veran-
staltung, bezuschusst. 
 

V. Zuschussverfahren   
 

Zuschüsse werden nur aufgrund schriftlicher Anträge gewährt. Dem Antrag sind die aktuellen 
Mit-gliederzahlen (Mitgliederlisten) beizufügen. Ein Rechtsanspruch auf Zuschüsse nach diesen 
Richtlinien besteht nicht. Die Förderung erfolgt entsprechend den jährlich zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmitteln.  
 

VI. Inkrafttreten 
 

Diese Richtlinien treten am 01.06.2023 in Kraft.  


